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 Mehr Demokratie e. V. 
  Landesverband Hessen, Vorstand 
 Klaus Auls, Sternstr. 9 
             61200 Wölfersheim 
 P.: 00 49 – (0) 60 36 - 98 14 60 
 MD c/o K. Auls, Sternstr. 9, 61200 Wölfersheim F.: 00 49 – (0) 60 36 - 98 14 61 
  Klaus.Auls@Mehr-Demokratie.de  
     Frankfurter Sparkasse 1822 
     BLZ 500 502 01 Kto 15 84 28 
An den 
Hessischen Landtag 30.01.2007 
- Vorsitzender des Innenausschusses - 
Ausschusssekretariat 
z. Hd. Frau Heike Thaumüller 
 
65022 WIESBADEN  
 
 
 
 
Stellungnahme zu 3 Anfragen 
  
 
  
 
Sehr geehrte Frau Thaumüller, 

nachfolgend erhalten Sie  
 

• zum Antrag der Fraktion der SPD betreffend eines Informations-Freiheitsgesetzes, – Drucks. 
16/5839 –, von uns keine Stellungnahme, da es sich nur eine Aufforderung an die Landesregierung 
handelt.  

 
• zum Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für ein Gesetz zur Regelung des Zu-

gangs zu Informationen (Informationsfreiheitsgesetz) – Drucks. 16/5913 – unsere ausführliche 
schriftliche Stellungnahme. Wir sind mit der Weitergabe unserer Stellungnahme an die interessierte 
Öffentlichkeit im Rahmen der Dokumentation der Anhörung einverstanden. 

 
• zum Gesetzentwurf der Fraktion der FDP für ein Gesetz zur Änderung des hessischen Kommunal-

wahlgesetzes – Drucks. 16/6063 – keine Stellungnahme, da aus unserer Sicht keine Anmerkungen 
notwendig sind. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Mehr Demokratie e.V. 
Landesverband Hessen, Vorstand 
 
Klaus Auls, Sternstr. 9 
D  61200 Wölfersheim 
T:   0 60 36 - 98 14 60 
F:   0 60 36 - 98 14 61 
Klaus.Auls@Mehr-Demokratie.de 
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Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN   
für ein Gesetz zur Regelung des Zugangs zu Informationen  
(Informationsfreiheitsgesetz) – Drucks. 16/5913 – 
 
Verfasser:  Mehr Demokratie e.V., Klaus Auls  30.01.2007 
    für den Landesverband Hessen 
 
I. Vorbemerkungen: 

Um das angestrebte Ziel des transparenten Verwaltungshandelns und der demokratischen Kontroll- 
und Mitwirkungsrechte der Bürgerinnen und Bürger zu erreichen, ist eine konsequente 
Ausgestaltung des Informationsanspruches nötig. Der voraussetzungslose Anspruch auf Information 
ist nicht bedingungslos. Er muss mit den Schutzbedingungen anderer Gesetze sorgfältig 
abgewogen werden. Für diese Problemzonen liegen vielfältige empirische Erfahrungen aus den 
meisten Industrienationen vor. Die Praxis in diesen Ländern zeigt, dass Verwaltungen mit den 
ihnen anvertrauten sensiblen Daten äußerst verantwortungsbewusst umgehen. Vor diesem Hintergrund 
erlauben wir uns in der anhängenden 
 

• „Gegenüberstellung  
Gesetz zur Regelung des Zugangs zu Informationen (Informationsfreiheitsgesetz)“  

 
konkrete Änderungsvorschläge mit Erläuterungen zum Gesetzesentwurf vorzuschlagen. 
 
Bewertung: 
Die Vorschläge 5, 6 und 8 sind für uns von zentraler Bedeutung. 
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Entwurf der  
Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN, 16/5913 

Vorschläge zur Änderung von  
Mehr Demokratie e. V., LV Hessen 

Erläuterung zu den  
Vorschlägen zur Änderung 

§ 1 
Grundsätze der Informationszugangsfreiheit 
(1) Jeder hat nach Maßgabe dieses Gesetzes gegenüber den 
Behörden des Landes, den Gemeinden und Gemeindeverbänden 
einen Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen. Für 
sonstige Organe und Einrichtungen des Landes, der Gemeinden 
und der Gemeindeverbände und des Hessischen Rundfunks gilt 
dieses Gesetz, soweit sie öffentlich-rechtliche 
Verwaltungsaufgaben wahrnehmen. Einer Behörde im Sinne 
dieser Vorschrift steht eine natürliche oder juristische Person 
des Privatrechts gleich, soweit eine Behörde sich dieser Person 
zur Erfüllung ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben bedient. 
 
 
(2) Die Behörde kann Auskunft erteilen, Akteneinsicht 
gewähren oder Informationen in sonstiger Weise zur Verfügung 
stellen. Begehrt die Antragstellerin oder der Antragsteller eine 
bestimmte Art des Informationszugangs, so darf dieser nur aus 
wichtigem Grund auf andere Art gewährt werden. Als wichtiger 
Grund gilt insbesondere ein deutlich höherer 
Verwaltungsaufwand. 
 
(3) Besondere Rechtsvorschriften über den Zugang zu amtlichen 
Informationen, die Auskunftserteilung oder die Gewährung von 
Akteneinsicht mit Ausnahme des § 29 des Hessischen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes (HVwVfG) in der Fassung vom 
28. Juli 2005 (GVBl. I S. 591) gehen diesem Gesetz vor.  
 
(4) Die Veröffentlichung, Speicherung oder Sammlung von 
nach diesem Gesetz erhaltenen Informationen zu gewerblichen 
Zwecken ist nicht zulässig. 
 

§ 1 
Grundsätze der Informationszugangsfreiheit 
(1) Jeder hat nach Maßgabe dieses Gesetzes gegenüber den 
Behörden des Landes, den Gemeinden und Gemeindeverbänden 
einen Anspruch auf Zugang zu vorhandenen Informationen. Für 
sonstige Organe und Einrichtungen des Landes, der Gemeinden 
und der Gemeindeverbände und des Hessischen Rundfunks gilt 
dieses Gesetz, soweit diese öffentliche Aufgaben wahrnehmen 
oder an dieser Person oder Vereinigung eine Behörde oder 
mehrere Behörden gemeinsam unmittelbar oder mittelbar einen 
beherrschenden Einfluss ausüben können. 
 
 
 
(2) Die Behörde kann Auskunft erteilen, Akteneinsicht  
gewähren oder Informationen in sonstiger Weise zur Verfügung 
stellen. Begehrt die Antragstellerin oder der Antragsteller eine 
bestimmte Art des Informationszugangs, so darf dieser nur aus 
wichtigem Grund auf andere Art gewährt werden. Als wichtiger 
Grund gilt insbesondere ein deutlich höherer 
Verwaltungsaufwand. 
 
(3) Weitergehende Ansprüche auf Zugang zu Informationen 
nach anderen Rechtsvorschriften bleiben unberührt. 
 
 
 
 
(4) Die Veröffentlichung, Speicherung oder Sammlung von 
nach diesem Gesetz erhaltenen Informationen zu gewerblichen 
Zwecken ist nicht zulässig. 
 

  
 
 
 
V1 Die enge Formulierung .amtlich. schließt 

Informationen, die nicht unmittelbar 
amtlichen Zwecken dienen, aus. 

 Der Nachsatz schwächt den  
voraussetzungs-losen Zugang der 
Bürgerinnen und Bürger. 

 Damit wird der Zugriff erweitert auf die 
Wahrnehmung nicht nur öffentlich-
rechtlicher Aufgaben und auf 
privatisierte Stellen und Unternehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
V2 Die neuen Informationsrechte sollen 

nicht unterlaufen werden können, gerne 
aber erweitert. 
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Entwurf der  
Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN, 16/5913 

Vorschläge zur Änderung von  
Mehr Demokratie e. V., LV Hessen 

Erläuterung zu den  
Vorschlägen zur Änderung 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 
Im Sinne dieses Gesetzes sind: 
1.  Amtliche Informationen: jede amtlichen Zwecken 

dienende Aufzeichnung in Form von Schrift, Bild, Ton 
oder sonstige Daten. Entwürfe und Notizen, die nicht 
Bestandteil eines Vorgangs werden sollen, gehören nicht 
dazu. 

 
 
2.  Informationsträger: alle Medien, die Informationen in 

Schrift-, Bild-, Ton - oder automatisierter oder in 
sonstige Form speichern können. 

 
3.  Dritte: Personen, über die personenbezogene Daten oder 

sonstige Informationen vorliegen. 
 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 
Im Sinne dieses Gesetzes sind: 
1.  Vorhandene Information: jede Information, die von einer  

öffentlichen Stelle erstellt  wurden oder bei ihr  
eingegangen sind oder sich in ihrem Besitz befindet. 
Vorhandene Informationen im Sinne dieses Gesetzes 
sind alle vorhandenen Inhalte, Mitteilungen und 
Aufzeichnungen, unabhängig von ihrer materiellen Form 
und der Form des Informationsträgers 

 
 
 
 
2.  Dritte: Personen, über die personenbezogene Daten oder 

sonstige Informationen vorliegen. 
 

 
 
 
V3 Damit wird ein breiter 

Informationszugang gewährleistet. 
 

§ 3 
Schutz von besonderen öffentlichen Belangen 
Der Anspruch auf Informationszugang besteht nicht, 
 
1. soweit und solange das Bekanntwerden der Informationen 
dem Wohl des Landes, den inter- und supranationalen 
Beziehungen, den Beziehungen zum Bund oder zu einem Land 
schwerwiegende Nachteile bereiten oder die Landesverteidigung 
oder die innere Sicherheit schädigen würde, 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 3 
Schutz von besonderen öffentlichen Belangen 
Der Anspruch auf Informationszugang besteht nicht, 
 
1. soweit und solange das Bekanntwerden der Informationen  
a) dem Wohl des Landes,  
b) den inter- und supranationalen Beziehungen,  
c) den Beziehungen zum Bund oder  
d) zu einem Land 
schwerwiegende Nachteile bereitet oder auf 
e) die Landesverteidigung oder  
f) die innere Sicherheit  
schädliche Auswirkung hat, 
 
 
 
 

  
 
 
 
V4 Darstellung mit Unterpunkten 
 
 
 
V5 Die verwendete Formulierung ist 

problematisch, da schon die bloße 
Möglichkeit einer nachteiligen 
Auswirkung einen zu breiten  
Ermessenspielraum schafft. In der 
Praxis wird dies bei 
Verwaltungsmitarbeitern 
verständlicherweise schon aus 
Selbstschutz zu einer restriktiven 
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Entwurf der  
Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN, 16/5913 

Vorschläge zur Änderung von  
Mehr Demokratie e. V., LV Hessen 

Erläuterung zu den  
Vorschlägen zur Änderung 

 
2. wenn das Bekanntwerden der Informationen nachteilige 
Auswirkungen auf die Durchführung eines laufenden 
Gerichtsverfahrens, den Anspruch einer Person auf ein faires 
Verfahren oder die Durchführung strafrechtlicher, 
ordnungswidrigkeitenrechtlicher oder disziplinarischer 
Ermittlungen haben kann, 
 
 
 
 
 
3. wenn durch die Bekanntgabe der Informationen Angaben und 
Mitteilungen von Behörden, die nicht dem Geltungsbereich 
dieses Gesetzes unterfallen, offenbart würden und die Behörden 
in die Offe nbarung nicht eingewilligt haben oder von einer 
Einwilligung nicht auszugehen ist, 
 
4. wenn das Bekanntwerden der Informationen die öffentliche 
Sicherheit gefährden kann, 
 
5. wenn die Information einer durch Rechtsvorschrift oder durch 
die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum materiellen und 
organisatorischen Schutz von Verschlusssachen geregelten 
Geheimhaltungs- oder Vertraulichkeitspflicht oder einem 
Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis unterliegen, 
 
6. hinsichtlich vorübergehend beigezogener Information einer 
anderen öffentlichen Stelle, die nicht Bestandteil der eigenen 
Vorgänge werden soll, 
 
7. wenn das Bekanntwerden der Informationen geeignet wäre, 
fiskalische Interessen des Landes zu beeinträchtigen, 
 
 
 
 

 
2. wenn das Bekanntwerden der Informationen nachteilige 
Auswirkungen  
a) auf die Durchführung eines laufenden 
    Gerichtsverfahrens,  
b) den Anspruch einer Person auf ein faires Verfahren  
    oder  
c) die Durchführung strafrechtlicher, ordnungswidrig- 
    keitenrechtlicher oder  
d) disziplinarischer Ermittlungen  
haben kann, 
 
3. wenn durch die Bekanntgabe der Informationen Angaben und 
Mitteilungen von Behörden, die nicht dem Geltungsbereich 
dieses Gesetzes unterfallen, offenbart würden und die Behörden 
in die Offenbarung nicht eingewilligt haben oder von einer 
Einwilligung nicht auszugehen ist, 
 
4. wenn das Bekanntwerden der Informationen die öffentliche 
Sicherheit gefährden kann, 
 
5. wenn die Information einer durch Rechtsvorschrift oder durch 
die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum materiellen und 
organisatorischen Schutz von Verschlusssachen geregelten 
Geheimhaltungs- oder Vertraulichkeitspflicht oder einem 
Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis unterliegen, 
 
6. hinsichtlich vorübergehend beigezogener Information einer 
anderen öffentlichen Stelle, die nicht Bestandteil der eigenen 
Vorgänge werden soll, 
 
 
 
 
 
 
 

Auslegung führen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V6 Dieser vorgesehene 

Ausnahmetatbestand ist besonders 
gefährlich und kann letztlich jeglichen 
Informationsanspruch aushebeln. 
Diese Formulierung wird auch in der 
öffentlichen Diskussion kaum zu 
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Entwurf der  
Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN, 16/5913 

Vorschläge zur Änderung von  
Mehr Demokratie e. V., LV Hessen 

Erläuterung zu den  
Vorschlägen zur Änderung 

 
8. bei vertraulich erhobene n oder übermittelten Informationen, 
soweit das Interesse des Dritten an einer vertraulichen 
Behandlung im Zeitpunkt des Antrags auf Informationszugang 
noch fortbesteht, 
 
9. gegenüber dem Landesamt für Verfassungsschutz. 
 

 
7. bei vertraulich erhobenen oder übermittelten Informationen, 
soweit das Interesse des Dritten an einer vertraulichen 
Behandlung im Zeitpunkt des Antrags auf Informationszugang 
noch fortbesteht, 
 

vermitteln sein. 
 
 
 
 
V7 Es ist nicht einzusehen, wieso gerade die 

Geheimdienste komplett ausgeschlossen 
werden sollen. Die verständlichen 
Schutzbelange sind mit Punkt 1.f) und 
Punkt 4 hinreichend abgedeckt. 
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Entwurf der  
Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN, 16/5913 

Vorschläge zur Änderung von  
Mehr Demokratie e. V., LV Hessen 

Erläuterung zu den  
Vorschlägen zur Änderung 

§ 4 
Schutz des behördlichen Entscheidungsprozesses 
(1) Der Antrag auf Informationszugang ist abzulehnen für 
Entwürfe zu Entscheidungen sowie Arbeiten und Beschlüsse zu 
ihrer unmittelbaren Vorbereitung, soweit und solange durch die 
vorzeitige Bekanntgabe der Informationen der Erfolg der 
Entscheidung oder bevorstehender behördlicher Maßnahmen 
vereitelt würde. Nicht der unmittelbaren 
Entscheidungsvorbereitung nach Satz 1 dienen regelmäßig 
Ergebnisse der Beweiserhebung und Gutachten oder 
Stellungnahmen Dritter. 
(2) Nicht zugänglich sind Protokolle vertraulicher Beratungen. 
(3) Der Antrag auf Zugang zu Informationen ist abzulehnen, 
wenn das Bekanntwerden des Inhalts der Informationen die 
Funktionsfähigkeit und Eigenverantwortung der 
Landesregierung beeinträchtigt. 
(4) Der Antrag kann abgelehnt werden, wenn der Antragsteller 
bereits über die begehrten Informationen verfügt oder sich diese 
in zumutbarer Weise aus allgemein zugänglichen Quellen 
beschaffen kann. Gleiches gilt, wenn bei Masseverfahren die 
Information den Bevollmächtigten bereits zugegangen sind. 
(5) Informationen, die nach den Abs. 1 und 3 nicht gewährt 
werden konnten, sind spätestens nach Abschluss des jeweiligen 
Verfahrens zugänglich zu machen. Hinsichtlich Abs. 3 gilt dies 
nur für Ergebnisprotokolle. 
 

§ 4 
Schutz des behördlichen Entscheidungsprozesses 
(1) Der Antrag auf Informationszugang ist abzulehnen für 
Entwürfe zu Entscheidungen sowie Arbeiten und Beschlüsse zu 
ihrer unmittelbaren Vorbereitung, soweit und solange durch die 
vorzeitige Bekanntgabe der Informationen der Erfolg der 
Entscheidung oder bevorstehender behördlicher Maßnahmen 
vereitelt würde. Nicht der unmittelbaren 
Entscheidungsvorbereitung nach Satz 1 dienen regelmäßig 
Ergebnisse der Beweiserhebung und Gutachten oder 
Stellungnahmen Dritter. 
(2) Nicht zugänglich sind Protokolle vertraulicher Beratungen. 
(3) Der Antrag auf Zugang zu Informationen ist abzulehnen, 
wenn das Bekanntwerden des Inhalts der Informationen die 
Funktionsfähigkeit und Eigenverantwortung der 
Landesregierung beeinträchtigt. 
(4) Der Antrag kann abgelehnt werden, wenn der Antragsteller 
bereits über die begehrten Informationen verfügt oder sich diese 
in zumutbarer Weise aus allgemein zugänglichen Quellen 
beschaffen kann. Gleiches gilt, wenn bei Masseverfahren die 
Information den Bevollmächtigten bereits zugegangen sind. 
(5) Informationen, die nach den Abs. 1 und 3 nicht gewährt 
werden konnten, sind spätestens nach Abschluss des jeweiligen 
Verfahrens zugänglich zu machen. Hinsichtlich Abs. 3 gilt dies 
nur für Ergebnisprotokolle. 
 

 

§ 5 
Schutz personenbezogener Daten 
(1) Der Antrag auf den Zugang zu Informationen ist abzulehnen, 
soweit durch das Bekanntwerden der Informationen 
personenbezogene Daten offenbart werden, es sei denn, 
1. die betroffene Person willigt ein, 
2. die Offenbarung ist durch Rechtsvorschrift erlaubt, 
3. die Offenbarung ist zur Abwehr erheblicher Nachteile für das 

§ 5 
Schutz personenbezogener Daten 
(1) Der Antrag auf den Zugang zu Informationen ist abzulehnen, 
soweit durch das Bekanntwerden der Informationen 
personenbezogene Daten offenbart werden, es sei denn, 
1. die betroffene Person willigt ein, 
2. die Offenbarung ist durch Rechtsvorschrift erlaubt, 
3. die Offenbarung ist zur Abwehr erheblicher Nachteile für das 
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Entwurf der  
Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN, 16/5913 

Vorschläge zur Änderung von  
Mehr Demokratie e. V., LV Hessen 

Erläuterung zu den  
Vorschlägen zur Änderung 

Allgemeinwohl oder von Gefahren für Leben, Gesundheit, 
persönliche Freiheit oder sonstiger schwerwiegender 
Beeinträchtigungen der Rechte Einzelner geboten, 
4. die Einholung der Einwilligung der betroffenen Person ist 
nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich und 
es ist offensichtlich, dass die Offenbarung im Interesse der 
betroffenen Person liegt, 
5. die Antragstellerin oder der Antragsteller macht ein 
rechtliches Interesse an der Kenntnis der begehrten 
Informationen geltend und überwiegende schutzwürdige 
Belange der betroffenen Person stehen der Offenbarung nicht 
entgegen. 
(2) Soll Zugang zu personenbezogenen Informationen gewährt 
werden, so ist der Betroffene über die Freigabe von 
Informationen zu unterrichten, falls dies nicht mit einem 
unvertretbaren Aufwand verbunden ist. Können durch den 
Zugang zu Informationen schutzwürdige Belange des 
Betroffenen beeinträchtigt werden, so hat die zuständige 
Behörde diesem vorher Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
geben. 
 

Allgemeinwohl oder von Gefahren für Leben, Gesundheit, 
persönliche Freiheit oder sonstiger schwerwiegender 
Beeinträchtigungen der Rechte Einzelner geboten, 
4. die Einholung der Einwilligung der betroffenen Person ist 
nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich und 
es ist offensichtlich, dass die Offenbarung im Interesse der 
betroffenen Person liegt, 
5. die Antragstellerin oder der Antragsteller macht ein 
rechtliches Interesse an der Kenntnis der begehrten 
Informationen geltend und überwiegende schutzwürdige 
Belange der betroffenen Person stehen der Offenbarung nicht 
entgegen. 
(2) Soll Zugang zu personenbezogenen Informationen gewährt 
werden, so ist der Betroffene über die Freigabe von 
Informationen zu unterrichten, falls dies nicht mit einem 
unvertretbaren Aufwand verbunden ist. Können durch den 
Zugang zu Informationen schutzwürdige Belange des 
Betroffenen beeinträchtigt werden, so hat die zuständige 
Behörde diesem vorher Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
geben. 
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Entwurf der  
Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN, 16/5913 

Vorschläge zur Änderung von  
Mehr Demokratie e. V., LV Hessen 

Erläuterung zu den  
Vorschlägen zur Änderung 

§ 6 
Schutz des geistigen Eigentums und von Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnissen 
Der Anspruch auf Informationszugang ist abzulehnen, soweit 
der Schutz geistigen Eigentums entgegensteht. Zugang zu 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen darf nur gewährt werden, 
soweit der Betroffene eingewilligt hat. 
 

§ 6 
Schutz des geistigen Eigentums und von Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnissen 
(1) Anspruch auf Zugang zu Informationen besteht nicht, 

soweit dadurch ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis 
offenbart wird, es sei denn, der Betroffene willigt ein 
oder das Informationsinteresse der Allgemeinheit 
überwiegt das schutzwürdige Interesse des 
Betroffenen an der Geheimhaltung. 

(2)  Nicht zu den Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen 
im Sinne dieses Gesetzes gehören insbesondere 
1.  Angaben über Gesundheitsgefährdungen; 
2.  Angaben über Empfänger und Höhe öffentlicher 

Fördermittel; 
3.  Angaben über Bieter, die Höhe der Gebote und 

das Leistungsverzeichnis bei Ausschreibungen 
durch öffentliche Stellen, sofern der 
Eröffnungstermin abgeschlossen ist; Angaben 
über Auftragnehmer, das vereinbarte 
Leistungsverzeichnis und vereinbarte Preise bei 
Aufträgen, die öffentliche Stellen im 
Verhandlungsverfahren oder freihändig vergeben 
haben. 

 
V8 Informationen zu Betriebs- und 

Geschäftsgeheimnissen nur mit der 
Zustimmung der Betroffenen ohne 
jegliche übergeordnete Abwägung 
herausgeben zu dürfen, wird in der 
Praxis mit hoher Wahrscheinlichkeit 
dazu führen, dass dieses Feld dem 
Informationsanspruch der Bürger 
weitgehend verschlossen bleibt. Eine 
grundsätzliche Skepsis gegenüber der 
Fähigkeit der Verwaltung, die 
Relevanz der Wahrung von Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnissen für die 
Unternehmen zu achten, ist 
unangebracht.  
Von keinem der über 50 Länder, in 
denen es Informationsfreiheitsgesetze 
gibt, sind Missbrauchsfälle bekannt. 
Tatsächlich soll durch den 
zusätzlichen Absatz (2) die Anti-
Korruptions- und Kontrollwirkung 
des Informationsfreiheitsgesetzes 
gestärkt werden. 

§ 7 
Verfahren bei Beteiligung Dritter 
(1) Die Behörde gibt einem Dritten, dessen Belange durch den 
Antrag auf Informationszugang berührt sind, schriftlich 
Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb eines Monats, sofern 
Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass er ein schutzwürdiges 
Interesse am Ausschluss des Informationszugangs haben kann. 
(2) Die Entscheidung über den Antrag auf Informationszugang  
ergeht schriftlich und ist auch dem Dritten bekannt zu geben. 
Der Informationszugang darf erst erfolgen, wenn die 

§ 7 
Verfahren bei Beteiligung Dritter 
(1) Die Behörde gibt einem Dritten, dessen Belange durch den 
Antrag auf Informationszugang berührt sind, schriftlich 
Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb eines Monats, sofern 
Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass er ein schutzwürdiges 
Interesse am Ausschluss des Informationszugangs haben kann. 
(2) Die Entscheidung über den Antrag auf Informationszugang  
ergeht schriftlich und ist auch dem Dritten bekannt zu geben. 
Der Informationszugang darf erst erfolgen, wenn die 
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Entscheidung dem Dritten gegenüber bestandskräftig ist oder 
die sofortige Vollziehung angeordnet worden ist und seit der 
Bekanntgabe der Anordnung an den Dritten zwei Wochen 
verstrichen sind. 

Entscheidung dem Dritten gegenüber bestandskräftig ist oder 
die sofortige Vollziehung angeordnet worden ist und seit der 
Bekanntgabe der Anordnung an den Dritten zwei Wochen 
verstrichen sind. 
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§ 8 
Antragstellung und Verfahren 
(1) Der Informationszugang erfolgt auf Antrag bei der 
öffentlichen Stelle, die die Informationen führt. Der Antrag ist 
schriftlich oder zur Niederschrift zu stellen. Im Falle des § 1 
Abs. 1 Satz 3 ist der Antrag an die Behörde zu richten, die sich 
der natürlichen oder juristischen Person des Privatrechts zur 
Erfüllung ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben bedient. Im 
Antrag sind die betreffende Information oder 
Informationsunterlage möglichst genau zu umschreiben. Sofern 
der Antragstellerin oder dem Antragsteller für die 
Umschreibung Angaben fehlen, ist sie oder er von der Behörde 
zu beraten. 
(2) Betrifft der Antrag Daten Dritter im Sinne von § 5 oder § 6, 
muss er begründet werden.  
Bei gleichförmigen Anträgen von mehr als 50 Personen sowie 
bei Anträgen von mehr als 50 Personen, die das gleiche 
Informationsinteresse verfolgen, gelten die §§ 17 bis 19 des 
hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes entsprechend. Sind 
mehr als 50 Personen aufzufordern, einen gemeinsamen 
Vertreter zu bestellen, kann die Aufforderung ortsüblich  
bekannt gemacht werden. Über den Antrag auf 
Informationszugang entscheidet die Behörde, die zur Verfügung 
über die begehrten Informationen berechtigt ist. Wird ein 
schriftlicher Antrag bei einer unzuständigen Behörde gestellt, so 
hat diese der Antragstellerin oder dem Antragsteller 
unverzüglich die zuständige Behörde zu benennen, soweit sie 
ihr bekannt ist. 
(3) Soweit und solange Informationen aufgrund der §§ 3 bis 6 
nicht zugänglich gemacht werden dürfen, besteht Anspruch auf 
Zugang zu den übrigen Informationen.  
(4) Auskünfte können mündlich, schriftlich oder elektronisch  
erteilt werden. Die Behörde ist nicht verpflichtet, die inhaltliche 
Richtigkeit der Information zu prüfen. 
(5) Im Fall der Einsichtnahme in amtliche Informationen kann 
sich der Antragsteller Notizen machen oder Ablichtungen und 

§ 8 
Antragstellung und Verfahren 
(1) Der Informationszugang erfolgt auf Antrag bei der 
öffentlichen Stelle, die die Informationen führt. Der Antrag ist 
schriftlich oder zur Niederschrift zu stellen. Im Falle des § 1 
Abs. 1 Satz 3 ist der Antrag an die Behörde zu richten, die sich 
der natürlichen oder juristischen Person des Privatrechts zur 
Erfüllung ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben bedient. Im 
Antrag sind die betreffende Information oder 
Informationsunterlage möglichst genau zu umschreiben. Sofern 
der Antragstellerin oder dem Antragsteller für die 
Umschreibung Angaben fehlen, ist sie oder er von der Behörde 
zu beraten. 
(2)  
 
Bei gleichförmigen Anträgen von mehr als 50 Personen sowie 
bei Anträgen von mehr als 50 Personen, die das gleiche 
Informationsinteresse verfolgen, gelten die §§ 17 bis 19 des 
hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes entsprechend. Sind 
mehr als 50 Personen aufzufordern, einen gemeinsamen 
Vertreter zu bestellen, kann die Aufforderung ortsüblich 
bekannt gemacht werden. Über den Antrag auf 
Informationszugang entscheidet die Behörde, die zur Verfügung 
über die begehrten Informationen berechtigt ist. Wird ein 
schriftlicher Antrag bei einer unzuständigen Behörde gestellt, so 
hat diese der Antragstellerin oder dem Antragsteller 
unverzüglich die zuständige Behörde zu benennen, soweit sie 
ihr bekannt ist. 
(3) Soweit und solange Informationen aufgrund der §§ 3 bis 6 
nicht zugänglich gemacht werden dürfen, besteht Anspruch auf 
Zugang zu den übrigen Informationen.  
(4) Auskünfte können mündlich, schriftlich oder elektronisch  
erteilt werden. Die Behörde ist nicht verpflichtet, die inhaltliche 
Richtigkeit der Information zu prüfen. 
(5) Im Fall der Einsichtnahme in amtliche Informationen kann 
sich der Antragsteller Notizen machen oder Ablichtungen und 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V9 Dies widerspricht dem Grundsatz des 

voraussetzungslosen Zugangs. 
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Ausdrucke fertigen lassen. § 6 Satz 1 bleibt unberührt. Ausdrucke fertigen lassen. § 6 Satz 1 bleibt unberührt. 
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§ 9 
Bescheidung des Antrags 
(1) Der Antrag ist unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb 
eines Monats nach seinem Eingang bei der Behörde zu 
bescheiden. 
(2) Soweit Umfang und Komplexität der begehrten 
Informationen dies rechtfertigen, kann die Frist des Abs. 1 auf 
bis zu drei Monate verlängert werden. Die Antragstellerin oder 
der Antragsteller ist über die Fristverlängerung und deren 
Gründe schriftlich zu informieren. 
(3) Besteht ein Anspruch auf Informationszugang nur zum Teil, 
ist dem Antrag in dem Umfang stattzugeben, in dem der 
Informationszugang ohne  Preisgabe der 
geheimhaltungsbedürftigen Informationen oder ohne 
unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand möglich ist. 
Entsprechendes gilt, wenn sich die Antragstellerin oder der 
Antragsteller in den Fällen, in denen Belange Dritter berührt 
sind, mit einer Unkenntlichmachung der diesbezüglichen 
Informationen einverstanden erklärt. 
 

§ 9 
Bescheidung des Antrags 
(1) Der Antrag ist unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb 
eines Monats nach seinem Eingang bei der Behörde zu 
bescheiden. 
(2) Soweit Umfang und Komplexität der begehrten 
Informationen dies rechtfertigen, kann die Frist des Abs. 1 auf 
bis zu drei Monate verlängert werden. Die Antragstellerin oder 
der Antragsteller ist über die Fristverlängerung und deren 
Gründe schriftlich zu informieren. 
(3) Besteht ein Anspruch auf Informationszugang nur zum Teil, 
ist dem Antrag in dem Umfang stattzugeben, in dem der 
Informationszugang ohne  Preisgabe der 
geheimhaltungsbedürftigen Informationen oder ohne 
unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand möglich ist. 
Entsprechendes gilt, wenn sich die Antragstellerin oder der 
Antragsteller in den Fällen, in denen Belange Dritter berührt 
sind, mit einer Unkenntlichmachung der diesbezüglichen 
Informationen einverstanden erklärt. 
 

 

§ 10 
Ablehnung des Antrags; Rechtsweg 
(1) Soweit die Behörde den Antrag ganz oder teilweise ablehnt, 
hat sie mitzuteilen, 
ob und wann der Informationszugang ganz oder teilweise zu 
einem späteren Zeitpunkt voraussichtlich möglich ist. 
(2) Gegen die Verletzung der Informationspflicht ist der 
Rechtsweg eröffnet. Ein Widerspruchsverfahren nach den 
Vorschriften des 8. Abschnitts der Verwaltungsgerichtsordnung 
ist auch dann durchzuführen, wenn die Entscheidung von einer 
obersten Landesbehörde getroffen wurde. Diese Behörde erlässt 
den Widerspruchsbescheid gemäß § 73 der 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGo) in der Fassung vom 19. 

§ 10 
Ablehnung des Antrags; Rechtsweg 
(1) Soweit die Behörde den Antrag ganz oder teilweise ablehnt, 
hat sie mitzuteilen, 
ob und wann der Informationszugang ganz oder teilweise zu 
einem späteren Zeitpunkt voraussichtlich möglich ist. 
(2) Gegen die Verletzung der Informationspflicht ist der 
Rechtsweg eröffnet. Ein Widerspruchsverfahren nach den 
Vorschriften des 8. Abschnitts der Verwaltungsgerichtsordnung 
ist auch dann durchzuführen, wenn die Entscheidung von einer 
obersten Landesbehörde getroffen wurde. Diese Behörde erlässt 
den Widerspruchsbescheid gemäß § 73 der 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGo) in der Fassung vom 19. 
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März 1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
15. Juli 2006 (BGBl. I S. 1619). 

März 1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
15. Juli 2006 (BGBl. I S. 1619). 
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§ 11 
Gebühren und Auslagen 
(1) Für Amtshandlungen nach diesem Gesetz werden Gebühren 
und Auslagen nach dem Hessischen Verwaltungskostengesetz 
(HVwkostG) in der Fassung vom 12. Januar 2004 (GVBl. I S. 
36), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. März 2005 (GVBl. I 
S. 229), erhoben. Dies gilt nicht für die Erteilung einfacher 
Auskünfte. Die Gebühren sind so zu bemessen, dass zwischen 
dem Verwaltungsaufwand einerseits und dem Recht auf 
Akteneinsicht andererseits ein angemessenes Verhältnis besteht. 
(2) Die Landesregierung wird ermächtigt, die 
Gebührentatbestände und die Höhe der Gebühren durch 
Rechtsverordnung zu bestimmen.  
(3) Für Amtshandlungen im eigenen Wirkungskreis von 
Gemeinden und Gemeindeverbänden, die aufgrund dieses 
Gesetzes vorgenommen werden, bleiben die Vorschriften des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der Fassung vom 17. 
März 1970 (GVBl. I S. 225), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
31. Januar 2005 (GVBl. I S. 54), unberührt. 
 
 
 

§ 11 
Gebühren und Auslagen 
(1) Kosten können nur für die Überlassung und 
Übersendung von Kopien von Informationsträgern in 
Rechnung gestellt werden. Dabei dürfen die erhobenen 
Kosten die tatsächlichen Sachkosten für die Herstellung 
von Kopien und die tatsächlichen Kosten der Versendung 
nicht überschreiten. 
(2) Gemeinnützige Vereinigungen und bedürftige 
Personen können von Kosten freigestellt werden. Dies 
gilt ebenso, wenn der Antragsteller ein besonderes 
öffentliches Interesse am Informationszugang glaubhaft 
macht. 
 

 
 
V10 Eine Erstattung der tatsächlich 

entstehenden Kosten ist 
angemessen, die Bürgerinnen und 
Bürger sollen dadurch, in 
besonderen Fällen sogar durch den 
kostenfreien Zugang, zur 
Inanspruchnahme des Gesetzes 
ermutigt werden 

 

§ 12 
Ordnungswidrigkeiten 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig die 
erhaltenen Informationen zu gewerblichen Zwecken 
veröffentlicht, speichert oder sammelt. 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10 
000 Euro geahndet werden. 
(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OwiG) in der Fassung 
vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 12. Juli 2006 (BGBl. I S. 1466), ist das 

§ 12 
Ordnungswidrigkeiten 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig die 
erhaltenen Informationen zu gewerblichen Zwecken 
veröffentlicht, speichert oder sammelt. 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10 
000 Euro geahndet werden. 
(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OwiG) in der Fassung 
vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 12. Juli 2006 (BGBl. I S. 1466), ist das 
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Regierungspräsidium. 
 

Regierungspräsidium. 
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§ 13 
Unzulässigkeit summarischer Auskunftsverlangen 
Informationszugang wird nicht gewährt, soweit der Antrag auf 
ein allgemeines Behördenverhalten gerichtet ist und 
Informationen aus einer Vielzahl von Aktenvorgängen 
zusammengetragen werden müssen. Hessischer Landtag · 16. 
Wahlperiode · Drucksache 16/5913 7 

§ 13 
Unzulässigkeit summarischer Auskunftsverlangen 
Informationszugang wird nicht gewährt, soweit der Antrag auf 
ein allgemeines Behördenverhalten gerichtet ist und 
Informationen aus einer Vielzahl von Aktenvorgängen 
zusammengetragen werden müssen. Hessischer Landtag · 16. 
Wahlperiode · Drucksache 16/5913 7 

 

§ 14 
Veröffentlichungspflichten 
(1) Die Landesbehörden sollen Verzeichnisse führen, aus denen 
sich die vorhandenen Informationssammlungen und -zwecke 
erkennen lassen. 
(2) Organisations- und Aktenpläne sowie weitere geeignete 
Informationen ohne Angabe personenbezogener Daten sind nach 
Maßgabe dieses Gesetzes in schriftlicher und in elektronischer 
Form allgemein zugänglich zu machen. 
 

§ 14 
Veröffentlichungspflichten 
(1) Die Landesbehörden sollen Verzeichnisse führen, aus denen 
sich die vorhandenen Informationssammlungen und -zwecke 
erkennen lassen. 
(2) Organisations- und Aktenpläne sowie weitere geeignete 
Informationen ohne Angabe personenbezogener Daten sind 
nach Maßgabe dieses Gesetzes in allgemein verständlicher Form 
schriftlicher und elektronisch zugänglich zu machen. 
(3) Jede öffentliche Stelle soll insbesondere die von ihr 
erlassenen Verwaltungsvorschriften veröffentlichen, sofern 
Rechtsgründe nicht entgegenstehen und eine Außenwirkung 
besteht oder ein Interesse daran angenommen werden kann. 
(4) Information, die mehrfach nachgefragt wurden, sollen von 
der informationspflichtigen Behörde unverzüglich elektronisch 
veröffentlicht werden, soweit sie nicht den in den §§ 3 . 6 
genannten Ausnahmen unterliegen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V11 Veröffentlichungspflichten schaffen 

weitere Transparenz, stärken E-
Government und die 
Kundenorientierung. von Verwaltungen.  

 
 

§ 15 
Landesbeauftragter für den Anspruch auf 
Informationszugang 
Die Aufgabe der Landesbeauftragten oder des 
Landesbeauftragten für den freien Informationszugang wird von 
der Landesbeauftragten oder dem Landesbeauftragten für den 

§ 15 
Landesbeauftragter für den Anspruch auf 
Informationszugang 
Die Aufgabe der Landesbeauftragten oder des 
Landesbeauftragten für den freien Informationszugang wird von 
der Landesbeauftragten oder dem Landesbeauftragten für den 
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Datenschutz wahrgenommen. Jeder, der der Ansicht ist, dass das 
Informationsersuchen zu Unrecht abgelehnt oder nicht beachtet 
worden ist, kann die oder den Landesbeauftragten für den 
Datenschutz anrufen. 
Die Regelungen des Hessischen Datenschutzgesetzes (HDSG) 
in der Fassung vom 7. Januar 1999 (GVBl. I S. 98) über die 
Aufgaben und Befugnisse der oder des Landesbeauftragten für 
den Datenschutz finden entsprechend Anwendung. 
 

Datenschutz wahrgenommen. Jeder, der der Ansicht ist, dass das 
Informationsersuchen zu Unrecht abgelehnt oder nicht beachtet 
worden ist, kann die oder den Landesbeauftragten für den 
Datenschutz anrufen. 
Die Regelungen des Hessischen Datenschutzgesetzes (HDSG) 
in der Fassung vom 7. Januar 1999 (GVBl. I S. 98) über die 
Aufgaben und Befugnisse der oder des Landesbeauftragten für 
den Datenschutz finden entsprechend Anwendung. 
 
 

§ 16 
Bericht und Evaluierung 
Die Landesregierung unterrichtet den Hessischen Landtag alle 
zwei Jahre über die Anwendung dieses Gesetzes. Der Hessische 
Landtag wird das Gesetz eineinhalb Jahre vor Außerkrafttreten 
evaluieren. 
 

§ 16 
Bericht und Evaluierung 
Die Landesregierung unterrichtet den Hessischen Landtag alle 
zwei Jahre über die Anwendung dieses Gesetzes. Der Hessische 
Landtag wird das Gesetz evaluieren. 
 

 

§ 17 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. Es 
tritt am 31. Dezember 2011 außer Kraft. 
 

§ 17 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.  
 

 
V12 Gerade ein Gesetz, das mehr 

Bürgerrechte schafft, sollte keinesfalls 
wieder automatisch außer Kraft treten. 
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Stellungnahme 
 

von  
 

Dr. Dieter Kugelmann 
 

Privatdozent für Öffentliches Recht, Völkerrecht, Europarecht und Verfassungsgeschichte an 
der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz sowie Vertretungsprofessor für Europarecht 

und Europäisches Verwaltungsmanagement an der Hochschule Harz in Halberstadt 
 
 
zu dem  
 
Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für ein Gesetz zur Regelung des 
Zugangs zu Informationen (Informationsfreiheitsgesetz) – Drucks. 16/5913 –  
 
und 
 
dem Antrag der Fraktion der SPD betreffend eines Informationsfreiheitsgesetzes – Drucks. 
16/583. 
 
 

1. Die Notwendigkeit eines Informationsfreiheitsgesetzes 
des Landes Hessen 
 
Die Notwendigkeit eines Informationsfreiheitsgesetzes für Hessen folgt aus der 
gesellschaftlichen Entwicklung zu einer europäischen Informationsgesellschaft. Beide 
Anträge gehen daher in die richtige rechtspolitische Richtung. Die Gewinnung und der 
Umgang mit Informationen sind für die Erfüllung der Aufgaben durch die Verwaltung 
elementar. Die Konsequenz hieraus ist, den Zugang des Bürgers zu Informationen der 
Verwaltung zu erleichtern, um die Bürgernähe und Transparenz der Verwaltungstätigkeit zu 
fördern. Jede Person soll erfahren können, was die Behörden wissen, wenn nicht gute Gründe 
für eine Geheimhaltung sprechen. Es gilt der Grundsatz, dass der Staat nichts zu 
verheimlichen hat. 
 
Der Antrag der Fraktion der SPD verweist in seiner Begründung zu Recht darauf, dass durch 
ein Informationsfreiheitsgesetz die Stellung des Bürgers gestärkt wird. Wenn keine Gründe 
für eine Geheimhaltung vorliegen, spricht nichts gegen eine Offenbarung von Informationen 
der Behörden, solange die Verwaltungstätigkeit im Allgemeinen nicht unangemessen 
behindert wird. Erfahrungen mit den vorhandenen Informationsfreiheitsgesetzen zeigen, dass 
Befürchtungen hinsichtlich einer Überlastung und Lähmung der Behörden nicht begründet 
sind. Der Antrag der SPD-Fraktion betont in Ziffer 2 zu Recht, dass Missbrauch 
ausgeschlossen werden muss, wofür es geeignete Instrumente gibt, die in jedem 
Informationsfreiheitsgesetz enthalten sind. Das Vermeiden einer überflüssigen und 
missbräuchlichen Beschäftigung von Behörden liegt im Interesse der Verwaltung und auch im 
Interesse derjenigen Bürger, die sachorientierte und begründete Anliegen an die Behörden 
haben. Im Hinblick auf den Kostenaspekt hebt der Antrag der SPD-Fraktion einen zentralen 
Punkt hervor: Ein Aushöhlen des Informationsanspruches durch unverhältnismäßige 
Verwaltungsgebühren wäre rechtswidrig. 

<<Teil 2/Nr. 14>>



 2

Für ein Landesgesetz zur Informationsfreiheit spricht rein praktisch der Umstand, dass der 
Bund und eine Reihe von Ländern ebenso wie die Europäische Union bereits über solche 
Gesetze verfügen. Die Kooperation in einer zunehmend vernetzten Verwaltung wird 
erleichtert, wenn nicht Informationen der einen Behörde zugänglich, die einer anderen 
Behörde vorliegenden Informationen aber unzugänglich sind. Insoweit spricht die 
Arbeitsvereinfachung für ein Informationsfreiheitsgesetz. 
 
Der Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN trägt den vorgenannten 
allgemeinen Erwägungen Rechnung und greift auf die validen Erfahrungswerte vergleichbarer 
Gesetze und insbesondere des Informationsfreiheitsgesetzes des Bundes zurück. Der Entwurf 
weist insgesamt eine eher zurückhaltende Tendenz auf.  
 
 

2. Der Anspruch auf Information 
 
Der Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gewährt das individuelle 
Zugangsrecht zu Behördeninformationen auf der Grundlage des im IFG des Bundes 
verfolgten Konzepts. Besonderes Augenmerk ist auf den Hessischen Rundfunk als 
Anspruchsverpflichteten zu legen, da seine öffentlich-rechtlichen Verwaltungsaufgaben strikt 
von seinem rundfunkrechtlichen Auftrag zu trennen sind. Ansonsten ist der Begriff der 
öffentlich-rechtlichen Verwaltungsaufgaben, der wesentliche Bedeutung für den 
Anwendungsbereich des Gesetzes hat, nach den Grundsätzen auszulegen, die zu anderen 
Landesgesetzen über die Informationsfreiheit entwickelt worden sind. 
 
Der Anwendungsbereich des Gesetzes erfährt eine ungewöhnliche Einschränkung. Nach § 1 
Abs. 4 des Entwurfes ist die Veröffentlichung, Speicherung oder Sammlung von nach diesem 
Gesetz erhaltenen Informationen zu gewerblichen Zwecken nicht zulässig. 
Zuwiderhandlungen sind als Ordnungswidrigkeit mit Geldbußen bis zu 10.000 Euro belegbar 
(§ 12 Abs. 1 und 2). Laut der Begründung soll damit ein Missbrauch ausgeschlossen werden. 
Dem Grunde nach kann kein Zweifel daran bestehen, dass der Zweck des Gesetzes 
insbesondere in der Förderung bürgerschaftlicher Teilhabe liegt und daher die so erlangten 
Informationen nicht primär kommerziell genutzt werden sollten. Allerdings könnte diese 
Unterscheidung zu erheblichen Abgrenzungsschwierigkeiten führen. Denn die Beurteilung, 
ob eine Verarbeitung der Informationen zu gewerblichen Zwecken erfolgt, führt zu einer 
Motivationsforschung, die dem voraussetzungslosen Anspruch gerade fremd ist. Wenn 
Informationen zu journalistischen Zwecken nicht nach dem Pressgesetz, sondern nach dem 
Informationsfreiheitsgesetz erlangt werden, dienen sie durchaus kommerziellen Interessen des 
Journalisten oder der Zeitung. Dies kann aber der Förderung der Transparenz der Verwaltung 
dienen und damit im Sinne des Gesetzes sein. Ein Verbraucherverband oder ein 
gemeinnütziger Verein, der von ihm gesammelte Informationen in einer Broschüre 
veröffentlicht, für die er ein geringes Entgelt verlangt, fördert ebenfalls die Transparenz der 
Verwaltung. Verwaltungskontrolle durch Medien oder Einrichtungen der Zivilgesellschaft 
darf nicht unangemessen erschwert werden. Daher ist der § 1 Abs. 4 des Gesetzesentwurfs 
entweder zu streichen oder zumindest zu beschränken. 
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3. Die Ausnahmen vom Informationsrecht 
 
Der Entwurf verfolgt insgesamt eine strikte Linie bei den Ausnahmen vom Informationsrecht. 
Der Entwurf schenkt der Vermeidung von Verwaltungsaufwand besondere Aufmerksamkeit 
(§ 1 Abs. 2 Satz 3; § 4, § 5 Abs. 1 Satz 2, § 13). Diese Rücksicht auf die Sorgen der 
Verwaltungsbehörden darf nicht dazu führen, dass Kapazitäts- oder Organisationserwägungen 
die Verwirklichung des Anspruches vereiteln oder beeinträchtigen. Streng ist auch die 
Regelung zum Schutz geistigen Eigentums und von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen (§ 
6). 
 
Den Schutz besonderer öffentlicher Belange versteht der Entwurf im Ergebnis als 
umfassenden Schutz einer Vielzahl öffentlicher Belange. Der Entwurf verwendet sowohl den 
Begriff der „Schädigung der inneren Sicherheit“ (§ 3 Ziff. 1) wie auch die mögliche 
„Gefährdung der öffentlichen Sicherheit“ (§ 3 Ziff. 4). Ausweislich der Begründung soll es 
um eine Auffangklausel angesichts der Sicherheitsdiskussion im Zusammenhang des 
Terrorismus gehen. Derartige weite Klauseln verführen dazu, die Ausnahmegründe weit 
auszulegen und den Zugang zu Informationen stärker zu verhindern als dies bei besonnener 
Betrachtung der Dinge erforderlich ist. Daher sollte eine sehr viel engere Formulierung 
gewählt werden (vgl. § 9 IFG Berlin oder § 6 IFG NRW).  
 
 
 

4. Das Verfahren 
 
Der Entwurf fordert einen schriftlichen Antrag (§ 8 Abs. 1 Satz 2). Damit unterscheidet er 
sich von anderen Gesetzen, wie etwa dem § 7 des IFG des Bundes oder dem § 5 Abs. 1 Satz 2 
des IFG NRW. Diese Abweichung vom Grundsatz der Nichtförmlichkeit des 
Verwaltungsverfahrens ist nicht nachvollziehbar. Ein Antrag sollte auch fernmündlich gestellt 
– und ggf. durch mündliche Auskunft dann auch gleich erledigt werden können. In jedem Fall 
muss ein Antrag auf elektronischem Wege (e-mail) möglich sein. Die Schriftlichkeit der 
Antragstellung könnte einen den Gesetzeszweck beeinträchtigenden Abschreckungseffekt 
entfalten und steht zudem nicht in Einklang mit der Möglichkeit der Behörden, „mündlich, 
schriftlich oder elektronisch“ zu antworten (§ 8 Abs. 4). 
 
Dagegen sind die Regelung über Gebühren bürgerfreundlich und fördern die Erreichung des 
Gesetzeszweckes (§ 11). Gleiches gilt für die Fristen des § 9. Die begrüßenswerten 
Veröffentlichungspflichten des § 14 werden in der Praxis zur Entlastung der Behörden führen. 
Die aktive Herstellung der Öffentlichkeit macht einen Antrag auf Information oftmals 
überflüssig (s. § 4 Abs. 4). Was schon im Internet von der Behörde veröffentlicht wurde oder 
durch aktive Öffentlichkeitsarbeit den Bürgerinnen und Bürgern zur Kenntnisnahme zur 
Verfügung gestellt wird, muss nicht durch einen individuellen Antrag auf Zugang zu 
Informationen herausgefordert werden. 
 
 

5. Fazit 
 
Dem Antrag der Fraktion der SPD ist in vollem Umfang darin zuzustimmen, dass ein 
ausgewogenes Informationsfreiheitsgesetz für Hessen möglich und nötig ist. 
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Der begrüßenswerte Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN orientiert sich 
im Wesentlichen am Informationsfreiheitsgesetz des Bundes und bewegt sich insoweit auf 
sicherem Boden. Die besonders akzentuierte Skepsis des Entwurfs gegenüber der 
Wahrnehmung des Informationsrechts zu kommerziellen Zwecken bedarf der Korrektur. 
Weite und unbestimmte Ausnahmeklauseln sollten enger gefasst werden. Das Erfordernis 
eines schriftlichen Antrages sollte entfallen. Der Gesetzentwurf bedarf einiger Korrekturen, 
um die Erreichung des Gesetzeszwecks zu gewährleisten. Der Entwurf ist letztlich dem 
Grunde nach überzeugend und bringt mit seiner zurückhaltenden Grundausrichtung die 
Interessen an Informationszugang und an Verwaltungseffektivität nachvollziehbar in 
Einklang.  
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